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Der nächste Brenntag in der Gemeinde Lehre ist am 17. Oktober 2009 
Am 17. Oktober 2009 dürfen in Lehre wieder pflanzliche Abfälle verbrannt werden  
    

Lehre, 9. Oktober 2009 – Am 17. Oktober 2009 ist der nächste Brenntag und es dürfen in 

der Gemeinde Lehre wieder pflanzliche Abfälle verbrannt werden. Sollte ein Verbrennen der 

Pflanzenabfälle an diesem Tag nicht möglich sein, kann auch der 24. Oktober 2009 als 

Ausweichtermin genutzt werden. Voraussetzung für das Verbrennen der Pflanzenabfälle sind 

die Wetterbedingungen. „Die pflanzlichen Abfälle dürfen verbrannt werden, wenn die 

Witterungsbedingungen dies zulassen. Das heißt: Wenn es nicht regnet, nicht schneit und 

keine Inversionswetterlage ist“, erklärt Tobias Breske, Leiter des Ordnungsamtes in der 

Gemeindeverwaltung Lehre. Bei lang anhaltender trockener Witterung, starkem Wind, 

moorigem Untergrund, in Schutzzonen von Wasserschutzgebieten ist das Verbrennen trotz 

Brenntag nicht gestattet. 
 

Die Gemeindeverwaltung Lehre teilt außerdem mit, dass beim Verbrennen der Gartenabfälle 

folgende Mindestabstände einzuhalten sind:  

• 20 m zu Gebäuden und Gartenlauben,  

• 100 m zu 

- Gebäuden mit Aufenthaltsräumen, 
- Gebäuden mit weicher Bedachung, 
- öffentlichen Verkehrsflächen, 
- Wäldern, 
- Heiden und Wallhecken, 
- Energieversorgungsanlagen, 

• 300 m zu Seniorenheimen.  
 

Hintergrundinformation 
Pflanzliche Abfälle, die im Rahmen der Unterhaltung und Bewirtschaftung gärtnerischer 

Flächen anfallen, sollten grundsätzlich durch Kompostierung, Verrottung oder 

Untergraben/Unterpflügen beseitigt werden. Die Gemeinden können jedoch auf Grundlage 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) das Verbrennen pflanzlicher Abfälle außerhalb 

von zugelassenen Abfallbeseitigungsanlagen zulassen, soweit ein Bedürfnis besteht und das 

Wohl der Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht unnötig beeinträchtigt werden.   


